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Einladung zur 
HauptvErsammlung 
dEr aragon 
aktiEngEsEllscHaft

Wiesbaden

ISIN DE000A0B9N37

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur  

ordentlichen Hauptversammlung der  

Aragon Aktiengesellschaft, Wiesbaden,  

die am 27. August 2013, 10.00 Uhr,  

im Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstr. 44, 

55126 Mainz stattfindet.
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tagesordnung

1. vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des lageberichts für das geschäftsjahr 
2012, des gebilligten konzernabschlusses und 
des konzernlageberichts für das geschäftsjahr 
2012 sowie des Berichts des aufsichtsrats über 
das geschäftsjahr 2012

Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter „http://www.aragon.ag > 
Investor Relations > Hauptversammlung“ und in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kormoranweg 1, 
65201 Wiesbaden, eingesehen werden. Sie werden den 
Aktionären auf Anfrage auch kostenlos zugesandt. Fer-
ner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung 
zugänglich sein und näher erläutert werden. Entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Ta-
gesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der mitglie-
der des vorstands für das geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit-
gliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 
Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der mitglie-
der des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2012 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des abschlussprüfers für das geschäfts-
jahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die A.A.S. Assurance & 
Advisory Services GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Hafenweg 46-48, 48155 Münster zum Ab-
schlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
2013 zu wählen.

5. Wahlen zum aufsichtsrat

Herr Dr. Patrick Dahmen hat sein Amt als Mitglied des 
Aufsichtsrats der Aragon Aktiengesellschaft mit Wir-
kung zum 24. September 2012 niedergelegt. Mit Be-
schluss des Amtsgerichts Wiesbaden vom 09. Januar 
2013 ist Herr Dr. Christian Waigel zum Mitglied des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft, befristet bis zum Ab-
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lauf dieser Hauptversammlung, bestellt worden. Herr 
Dr. Waigel soll nunmehr von der Hauptversammlung 
zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. Ge-
mäß § 12 Abs. 4 der Satzung erfolgt die Wahl für den 
Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu be-
schließen:

„Herr Dr. Christian Waigel, Rechtsanwalt bei GSK 
STOCKMAN + KOLLEGEN Rechtsanwälte Steu-
erberater Partnerschaftsgesellschaft, München, 
wird für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung des Auf-
sichtsrats für das am 31. Dezember 2014 endende 
Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied des Auf-
sichtsrats gewählt.“

Weiterhin haben zwischenzeitlich Herr Harald Peter-
sen, Herr Peter Brumm und Herr Christian Angermay-
er jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der 
Aragon Aktiengesellschaf wirksam niedergelegt. Als 
Ersatz für die Genannten sollen Frau Anne Connelly, 
Herr Emmerich G. Kretzenbacher und Herr Jens Harig 
nunmehr von der Hauptversammlung zu Mitgliedern 
des Aufsichtsrats gewählt werden. Gemäß § 12 Abs. 
4 der Satzung erfolgt die Wahl für den Rest der Amts-
dauer des jeweils ausgeschiedenen Mitglieds.

b) Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

„Frau Anne Connelly, Marketing-Direktorin bei Mor-
ningstar Europe Limited, Erding, wird für die Zeit 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 
31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr be-
schließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

c) Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

„Herr Emmerich G. Kretzenbacher, Selbststän-
diger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
Hamburg, wird für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entla-
stung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezem-
ber 2014 endende Geschäftsjahr beschließt, 
zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“
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d) Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

„Herr Jens Harig, Vorstand der SEVEN PRINCIPLES 
AG, Frechen, wird für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2014 
endende Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied 
des Aufsichtsrats gewählt.“

Der Aufsichtsrat der Aragon Aktiengesellschaft setzt 
sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 12 
Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversamm-
lung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Haupt-
versammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum 
Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener aktien auch unter ausschluss 
des andienungsrechts gem. § 71 abs. 1 nr. 8 
aktg und zu deren verwendung auch unter 
Bezugsrechtsausschluss einschließlich der Er-
mächtigung zur Einziehung erworbener eigener 
aktien und kapitalherabsetzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu be-
schließen:

a) Der Vorstand wird bis zum 26. August 2018 er-
mächtigt, Aktien der Gesellschaft bis zu insge-
samt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung bestehenden Grundkapitals zu jedem 
zulässigen Zweck zu erwerben. Dabei dürfen 
auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbe-
nen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 
Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits er-
worben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß 
den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu 
keinen Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen 
Grundkapitals entfallen.

Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die 
Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft 
beauftragte Dritte ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals ausgeübt werden.

b) Der Erwerb eigener Aktien erfolgt nach Wahl 
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des Vorstands (1) als Kauf über die Börse oder 
(2) mittels einer an die Aktionäre der Gesell-
schaft gerichteten öffentlichen Kaufofferte.

(1) Erfolgt der Erwerb der Aragon Aktien als Kauf 
über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je 
Aragon Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Kurs einer Aragon Aktie im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) um nicht mehr als 10% überschreiten 
und um nicht mehr als 20% unterschreiten.

(2) Beim Erwerb über eine öffentliche Kaufof-
ferte kann die Gesellschaft (i) ein formelles 
Angebot veröffentlichen oder (ii) zur Abga-
be von Angeboten öffentlich auffordern.

(i) Wird ein formelles Angebot der Gesell-
schaft veröffentlicht, so legt die Gesell-
schaft einen Kaufpreis oder eine Kauf-
preisspanne je Aragon Aktie fest. Im Fall 
der Festlegung einer Kaufpreisspanne 
wird der endgültige Preis aus den vorlie-
genden Annahmeerklärungen ermittelt. 
Das Angebot kann eine Annahmefrist, 
Bedingungen sowie die Möglichkeit vor-
sehen, die Kaufpreisspanne während der 
Annahmefrist anzupassen, wenn sich 
nach der Veröffentlichung eines formel-
len Angebots während der Annahmefrist 
erhebliche Kursbewegungen ergeben.

Der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne 
je Aragon Aktie (ohne Erwerbsnebenko-
sten) darf den durchschnittlichen Schluss-
kurs einer Aragon Aktie im Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an den letzten fünf Handelsta-
gen vor dem Stichtag um nicht mehr als 
10 % überschreiten und um nicht mehr 
als 20 % unterschreiten. Stichtag ist da-
bei der Tag der endgültigen Entscheidung 
des Vorstands über das formelle Ange-
bot. Im Fall einer Angebotsanpassung 
tritt an seine Stelle der Tag der endgülti-
gen Entscheidung des Vorstands über die 
Anpassung.
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Sofern die Anzahl der angedienten Aragon 
Aktien die von der Gesellschaft insgesamt 
zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl 
übersteigt, kann das Andienungsrecht 
der Aktionäre insoweit ausgeschlossen 
werden, als der Erwerb nach dem Ver-
hältnis der angedienten Aragon Aktien 
erfolgt. Ebenso kann eine bevorrechtigte 
Berücksichtigung geringer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aragon Ak-
tien je Aktionär vorgesehen werden.

(ii) Fordert die Gesellschaft zur Abgabe 
von Angeboten, Aragon Aktien zu ver-
kaufen, öffentlich auf, so kann sie bei 
der Aufforderung eine Kaufpreisspan-
ne festlegen, innerhalb derer Angebote 
abgegeben werden können. Die Auf-
forderung kann eine Angebotsfrist, Be-
dingungen sowie die Möglichkeit vorse-
hen, die Kaufpreisspanne während der 
Angebotsfrist anzupassen, wenn sich 
nach der Veröffentlichung der Auffor-
derung während der Angebotsfrist er-
hebliche Kursbewegungen ergeben.

Bei der Annahme wird aus den vorliegen-
den Verkaufsangeboten der endgültige 
Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Ara-
gon Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
darf den durchschnittlichen Schlusskurs 
einer Aragon Aktie im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an den letzten fünf Handelstagen vor 
dem Stichtag um nicht mehr als 10% 
überschreiten und um nicht mehr als 
20% unterschreiten. Stichtag ist dabei 
der Tag, an dem die Angebote von der 
Gesellschaft angenommen werden.

Sofern die Anzahl der zum Kauf an-
gebotenen Aragon Aktien die von der 
Gesellschaft insgesamt zum Erwerb 
vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, 
kann das Andienungsrecht der Aktio-
näre insoweit ausgeschlossen werden, 
als die Annahme nach dem Verhältnis 
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der angebotenen Aragon Aktien er-
folgt. Ebenso kann eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Aragon Aktien je 
Aktionär vorgesehen werden.

(c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund 
dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräu-
ßerung über die Börse oder über ein Angebot 
an alle Aktionäre auch wie folgt zu verwenden:

(1) Sie können eingezogen werden, ohne dass 
die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf.

(2) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere 
im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unterneh-
men oder Beteiligungen daran, angeboten 
und auf diese übertragen werden.

(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichts-
rats gegen Barzahlung an Dritte veräu-
ßert werden, wenn der Preis, zu dem die 
Aragon Aktien veräußert werden, den am 
Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Kurs einer Aragon Aktie im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) nicht wesentlich unter-
schreitet (ohne Erwerbsnebenkosten).

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichts-
rats Arbeitnehmern der Gesellschaft und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmens im Sin-
ne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten 
oder auf sie übertragen werden. 

Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigun-
gen unter lit c) Ziff. (3) verwendeten Aktien, die in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bar-
einlagen nicht wesentlich unter dem Börsenpreis) 
ausgegeben wurden, 10% des Grundkapitals zum 
Zeitpunkt ihrer Verwendung nicht übersteigen. 
Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, 
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die in direkter oder entsprechender Anwendung 
dieser Vorschrift während der Wirksamkeit dieser 
Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgege-
ben oder veräußert wurden.

d) Vorstehende Ermächtigungen unter lit. c) kön-
nen einmal oder mehrmals, einzeln oder ge-
meinsam, ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene ei-
gene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als die-
se Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigun-
gen unter lit. c) Ziff.(2) bis (4) verwendet werden.

f) Der Vorstand wird die Hauptversammlung über 
die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener 
Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien 
und den auf sie entfallenden Betrag des Grund-
kapitals sowie über den Gegenwert, der für die 
Aktien gezahlt wurde, jeweils unterrichten.

7. Beschlussfassung über die schaffung eines 
neuen genehmigten kapitals, teilweise mit 
der möglichkeit zum ausschluss des Bezugs-
rechts, sowie über die Änderung der satzung

Die Satzung der Gesellschaft enthielt in § 7 ein geneh-
migtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2011), das den 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermäch-
tigte bis zum 28. Juli 2016 das Grundkapital der Gesell-
schaft ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach 
um bis zu insgesamt EUR 3.616.658,00 durch Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Aufgrund der vollständigen Ausnutzung der genann-
ten Ermächtigung und um es der Gesellschaft zu er-
möglichen, künftig flexibel zu reagieren, soll ein neu-
es genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) 
geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende 
Beschlüsse zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 26. August 2018 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 5.424.987,00 durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis 
zu 5.424.987 neuen, auf den Inhaber lautenden 
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Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-
recht zu gewähren. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgen-
den Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;• 

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinla-• 
gen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 
insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf 
den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als 
auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neu-
en Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neu-
en Aktien den Börsenpreis der bereits in 
den Handel einbezogenen Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags 
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sin-
ne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Be-
rechnung der 10%-Grenze ist der anteilige 
Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf 
neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, 
die seit dem 27. August 2013 unter verein-
fachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert worden sind. Im 
Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausga-
bebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleich-
zeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, 
die neuen Aktien einem oder mehreren von 
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem 
oder den Dritten zu zahlen ist;

bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-• 
lagen, insbesondere zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen; oder
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soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern • 
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften ausgege-
benen Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Options- bzw. Wand-
lungspflicht zustünde.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 
dem Genehmigten Kapital 2013 festzulegen. Der 
Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass 
die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG 
von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 
KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden sollen, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat wird er-
mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollstän-
diger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 
2013 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital 2013 anzupassen.

b) § 7 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu 
gefasst:

„§ 7

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 26. August 2018 das Grund-
kapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals 
um bis zu insgesamt EUR 5.424.987,00 durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis 
zu 5.424.987 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-
recht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
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Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;•	

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinla-•	
gen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 
insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den 
Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits in den Handel einbe-
zogen Aktien gleicher Gattung und Ausstat-
tung zum Zeitpunkt der Festlegung des end-
gültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand 
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 
und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschrei-
tet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist 
der anteilige Betrag am Grundkapital abzu-
setzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 27. August 2013 
unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 
Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen 
Aktien durch einen Emissionsmittler unter 
gleichzeitiger	 Verpflichtung	 des	 Emissions-
mittlers, die neuen Aktien einem oder meh-
reren von der Gesellschaft bestimmten Drit-
ten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der 
von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-•	
lagen, insbesondere zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen; oder

soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern •	
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften ausgege-
benen Schuldverschreibungen mit Options- 
oder	Wandlungsrechten	 bzw.	 -pflichten	 ein	
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
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ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Options- bzw. Wand-
lungspflicht	zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 
dem Genehmigten Kapital 2013 festzulegen. Der 
Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die 
neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG von ei-
nem Kreditinstitut oder nach § 53 Absatz 1 Satz 
1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG 
tätigen	Unternehmen	mit	der	Verpflichtung	über-
nommen werden sollen, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grund-
kapitals aus dem Genehmigten Kapital 2013 oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2013 anzupassen.“

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur 
ausgabe von Wandel- und/oder optionsschuld-
verschreibungen oder genussrechten und zum 
ausschluss des Bezugsrechts 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden 
Beschluss zu fassen:

(1) Allgemeines

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 26. August 
2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
Genussrechte (zusammen „Schuldverschreibun-
gen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Ge-
samtnennbetrag von bis zu EUR 40.000.000,- zu 
begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechte (jeweils auch mit Wandlungspflicht) auf 
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft mit einem anteiligen Betrag des Grundka-
pitals von insgesamt bis zu EUR 5.000.000,- nach 
näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsan-
leihebedingungen zu gewähren. Die jeweiligen 
Schuldverschreibungsbedingungen können für 
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die Bedienung der Wandlungs- und Bezugsrechte, 
die Erfüllung der Wandlungs- und Bezugspflich-
ten sowie im Falle der Andienung von Aktien die 
Verwendung von Aktien aus einem in dieser oder 
künftigen Hauptversammlungen zu beschließen-
den bedingten Kapital, aus bestehendem oder 
künftigem genehmigten Kapital und/oder aus be-
stehenden Aktien und/oder einen Barausgleich 
anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen.

Die Schuldverschreibungen können auch durch 
ein unter der Leitung der Gesellschaft stehendes 
Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) 
ausgegeben werden; in einem solchen Falle wird 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für 
die Schuldverschreibungen zu übernehmen und 
den Inhabern der Schuldverschreibungen Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte (jeweils auch mit 
Wandlungspflicht) für auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.

Die Anleiheemissionen werden in Teilschuld-
verschreibungen eingeteilt.

(2) Wandelschuldverschreibungen und Options-
schuldverschreibungen

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen erhalten die Inhaber das Recht, ihre Teil-
schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Wandelanlei-
hebedingungen in neue, auf den Inhaber lauten-
de Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das 
Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division 
des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung 
durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesell-
schaft. Liegt der Ausgabebetrag einer Teilschuld-
verschreibung unter deren Nennbetrag, so ergibt 
sich das Wandlungsverhältnis durch Division des 
Ausgabebetrags der Teilschuldverschreibung 
durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktie der 
Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis kann auf 
ein ganzzahliges Verhältnis auf- oder abgerundet 
werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar 
zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im 
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Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 
werden.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldver-
schreibungen werden jeder Teilschuldverschrei-
bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, 
die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der 
vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingun-
gen auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des Op-
tionsrechts darf die Laufzeit der Optionsschuld-
verschreibung nicht überschreiten. Im Übrigen 
gelten die Regelungen für das Wandlungsverhält-
nis auch für das Bezugsverhältnis.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unbe-
rührt.

(3) Wandlungs- bzw. Bezugspflicht

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingun-
gen können auch eine Wandlungs- bzw. Bezugs-
pflicht sowie ein Andienungsrecht des Emittenten 
zur Lieferung von Aktien (in beliebiger Kombina-
tion) zum Ende der Laufzeit (oder zu einem frü-
heren Zeitpunkt) vorsehen. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der bei Wandlung oder Bezug 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Das 
Wandlungsverhältnis bzw. Bezugsverhältnis be-
stimmt sich nach den Regelungen unter vorste-
hend Ziffer 2. Die Gesellschaft kann in den Schuld-
verschreibungsbedingungen berechtigt werden, 
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag 
der Schuldverschreibung und dem Produkt aus 
Wandlungspreis und Umtauschverhältnis bzw. 
Optionspreis und Bezugsverhältnis ganz oder teil-
weise in bar auszugleichen.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unbe-
rührt.

(4) Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Op-
tionspreis muss mindestens 80 Prozent des arith-
metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
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im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse an den letzten zehn Handelstagen vor dem 
Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über 
die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder - für 
den Fall der Einräumung eines unmittelbaren oder 
mittelbaren Bezugsrechts - mindestens 80 Pro-
zent des arithmetischen Mittelwerts der Schluss-
auktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung 
der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist 
mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erfor-
derlich sind, damit der Wandlungs- bzw. Options-
preis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht 
bekannt gemacht werden kann, betragen.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unbe-
rührt.

(5) Verwässerungsschutz

Für den Fall, dass die Gesellschaft während der 
Laufzeit der nach dieser Ermächtigung ausgege-
benen Schuldverschreibungen unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grund-
kapital erhöht oder weitere Schuldverschreibun-
gen, einschließlich Gewinnschuldverschreibungen 
oder Genussrechte, mit Umtausch- oder Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne 
dass zugleich auch den Inhabern der nach diesem 
Beschluss ausgegebenen und mit einem Um-
tausch- oder Bezugsrecht versehenen Schuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Umtausch- oder 
Bezugsrechts zustehen würde, können in den Aus-
gabebedingungen der Schuldverschreibungen die 
nachfolgenden Regelungen vorgesehen werden 
(Verwässerungsschutzklausel). Die Bestimmun-
gen dieser Verwässerungsschutzklausel gelten 
sinngemäß für Schuldverschreibungen mit einer 
Wandlungs- oder Bezugspflicht sowie einem An-
dienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von 
Aktien. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben 
hierbei unberührt.

(i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Ge-
währung von sonstigen Bezugsrechten
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Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Ein-
lagen unter Gewährung von Bezugsrechten 
oder der Gewährung von sonstigen Be-
zugsrechten wird der Wandlungspreis um 
den Bezugsrechtswert ermäßigt. 

Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei 
(a) dem durchschnittlichen Börsenkurs des 
den Aktionären zustehenden Bezugsrechts 
an den letzten zehn Börsenhandelstagen 
der Bezugsrechte in der Schlussauktion im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbarem 
Nachfolgesystem) oder, soweit es einen sol-
chen Kurs nicht gibt bzw. soweit ein Handel 
mit Bezugsrechten nicht stattfindet, (b) dem 
von der in den Ausgabebedingungen festge-
setzten Wandlungsstelle oder Bezugsstelle 
nach finanzmathematischen Methoden er-
mittelten Wert des Bezugsrechts.

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln erhöht sich das zur Sicherung 
des Wandlungsrechts bestehende bedingte 
Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grund-
kapital (§ 218 AktG). Den Anleihegläubigern 
werden bei Ausübung ihres Wandlungsrechts 
so viele zusätzliche Aktien zur Verfügung ge-
stellt, als hätten sie ihr Wandlungsrecht zum 
Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln bereits ausgeübt. Bruchteile 
von Aktien, die in Folge einer Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln entstehen, 
werden bei der Ausübung des Wandlungs-
rechts nicht ausgeglichen. 

(iii) Aktiensplit 

Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, 
ohne dass sich das Grundkapital ändert 
(Neueinteilung des Grundkapitals), gilt die 
in vorstehend (ii) vorgesehene Regelung 
sinngemäß. 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je Schuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien den Ausgabepreis der 
Schuldverschreibung nicht übersteigen.
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(5) Bezugsrecht und Bezugsrechtausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugs-
recht zu, d.h. die Schuldverschreibungen sind 
grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschrei-
bungen können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug an-
zubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Werden 
Schuldverschreibungen von einem Konzernun-
ternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für 
die Aktionäre der Gesellschaft sicherzustellen.

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, 
sofern sie gegen Barzahlung ausgegeben werden 
und der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu 
der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis 
den nach anerkannten finanzmathematischen Me-
thoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-
schreitet. Dies gilt jedoch nur für Schuldverschrei-
bungen mit einem Wandlungs- und/oder Options-
recht oder einer Wandlungspflicht auf Aktien mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis 
zu zehn Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens oder - falls dieser Wert geringer ist - der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung vor-
handenen Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze 
von zehn Prozent des Grundkapitals ist der anteili-
ge Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf 
Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/
oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuld-
verschreibungen beziehen, die seit Erteilung die-
ser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
aufgrund einer Ermächtigung des Vorstands zum 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer bzw. 
sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder die als erworbene eigene 
Aktien während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
worden sind.
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Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre für Spitzenbeträge, die sich auf-
grund des Bezugsverhältnisses ergeben, auszu-
schließen und das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auch insoweit auszuschließen, 
als dies erforderlich ist, um den Inhabern von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf auf den In-
haber lautende Stückaktien der Gesellschaft ein 
Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu kön-
nen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung 
ihrer Wandlungspflichten zustehen würde.

Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, um die Genussrechte 
ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht und ohne 
Wandlungs- oder Bezugspflicht einzelnen In-
vestoren zur Zeichnung anzubieten, soweit der 
Ausgabepreis den nach anerkannten Methoden 
der Finanzmathematik ermittelten theoretischen 
Marktwert der Genussrechte nicht wesentlich 
unterschreitet und soweit die Genussrechte le-
diglich obligationsähnlich ausgestaltet sind, 
d. h. weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch 
Wandlungs- oder Bezugsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 
Liquidationserlös gewähren und sich die Höhe 
der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jah-
resüberschusses, des Bilanzgewinns oder der 
Dividende richtet. 

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, soweit dies er-
forderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- 
und Bezugsrechten, die von der Gesellschaft 
oder Konzernunternehmen der Gesellschaft auf 
Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in 
dem Umfang ein Bezugsrecht auf Schuldver-
schreibungen, die nach dieser Ermächtigung 
ausgegeben werden, zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugs-
rechts beziehungsweise nach Erfüllung einer 
etwaigen Wandlungspflicht zustünde (Verwäs-
serungsschutz).
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Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, soweit 
Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, 
insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an 
Unternehmen, begeben werden und der Aus-
schluss des Bezugsrechts im überwiegenden 
Interesse der Gesellschaft liegt.

(7) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschrei-
bungen, insbesondere den Zinssatz und die Art 
der Verzinsung, den Ausgabekurs und die Lauf-
zeit, die Stückelung, Verwässerungsschutzbe-
stimmungen, den Wandlungs- bzw. Optionszeit-
raum sowie den Wandlungs- bzw. Optionspreis 
festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den 
Organen der die Schuldverschreibungen bege-
benden Konzernunternehmen festzulegen.

9. Beschlussfassung über die aufhebung des vor-
handenen bedingten kapitals und die schaffung 
eines neuen bedingten kapitals sowie die ent-
sprechende satzungsänderung

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 7a Abs. 
1 ein bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital I), das 
durch Zeitablauf unwirksam geworden ist.

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 7a Abs. 2 
ein weiteres bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital II), 
das ebenfalls durch Zeitablauf unwirksam geworden 
ist. 

Die bestehenden Bedingten Kapitalia sollen daher 
aufgehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden 
Beschluss zu fassen:

a) Das Bedingte Kapital I in § 7a Abs. 1 der Sat-
zung wird aufgehoben.

b) Das Bedingte Kapital II in § 7a Abs. 2 der Sat-
zung wird aufgehoben.

c) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 5.000.000,- 
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durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 
ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal 2013/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Bedienung von Schuldverschreibungen, die 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 27. August 2013 un-
ter Tagesordnungspunkt 8 ausgegeben werden. 
Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung nur in-
soweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen und/oder von 
Genussrechten mit Umtausch- oder Be-
zugsrechten, die von der Gesellschaft oder 
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 
aufgrund des in der Hauptversammlung 
vom 27. August 2013 gefassten Ermächti-
gungsbeschlusses bis zum 26. August 2018 
ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- 
oder Bezugsrecht Gebrauch machen und 
die Gesellschaft sich entschließt, die Um-
tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Be-
dingten Kapital 2013/I zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder von Genussrechten mit 
Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der 
Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Kon-
zernunternehmen aufgrund des in der Haupt-
versammlung vom 27. August 2013 gefassten 
Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Au-
gust 2018 ausgegeben wurden, ihre Pflicht 
zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft 
von ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von 
Aktien Gebrauch macht und die Gesellschaft 
sich entschließt, hierzu Aktien aus diesem 
Bedingten Kapital 2013/I zu liefern.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorga-
ben des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 27. August 2013 unter Tagesord-
nungspunkt 8, d.h. insbesondere zu mindestens 
80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aus-
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stattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 
Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfas-
sung durch den Vorstand über die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen oder - für den Fall der 
Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren 
Bezugsrechts - mindestens 80 Prozent des arith-
metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der 
Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit 
der Wandlungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 
Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht 
werden kann, unter Berücksichtigung von Anpas-
sungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten 
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 
Ziffer 5 bestimmten Verwässerungsschutzregeln.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend dem jeweiligen Um-
fang der Grundkapitalerhöhung aus dem Be-
dingten Kapital 2013/I abzuändern.

d) § 7a Absatz 1 der Satzung wird insgesamt wie 
folgt neu gefasst:

„(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,- 
durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ih-
rer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2013/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder 
Optionsschuldver schreibungen und/oder 
von Genussrechten mit Umtausch- oder Be-
zugsrechten, die von der Gesellschaft oder 
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 
aufgrund des in der Hauptversammlung 
vom 27. August 2013 gefassten Ermächti-
gungsbeschlusses bis zum 26. August 2018 
ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- 
oder Bezugsrecht Gebrauch machen und 
die Gesellschaft sich entschließt, die Um-
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tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Be-
dingten Kapital 2013/I zu bedienen, oder

(ii)	 die	zur	Wandlung	verpflichteten	Inhaber	von	
Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder von Genussrechten mit 
Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der 
Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Kon-
zernunternehmen aufgrund des in der Haupt-
versammlung vom 27. August 2013 gefassten 
Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Au-
gust 2018 ausgegeben	 wurden,	 ihre	 Pflicht	
zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft 
von ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von 
Aktien Gebrauch macht und die Gesellschaft 
sich entschließt, hierzu Aktien aus diesem Be-
dingten Kapital 2013/I zu liefern.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorga-
ben des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 27. August 2013 unter Tagesord-
nungspunkt 8, d.h. insbesondere zu mindestens 
80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aus-
stattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 
Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfas-
sung durch den Vorstand über die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen oder - für den Fall der 
Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren 
Bezugsrechts - mindestens 80 Prozent des arith-
metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der 
Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit 
der Wandlungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 
Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht 
werden kann, unter Berücksichtigung von Anpas-
sungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten 
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 
Ziffer 5 bestimmten Verwässerungsschutzregeln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang 
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der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten 
Kapital 2013/I abzuändern.“

e) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) 
und b) beschlossenen Aufhebungen des beste-
henden Bedingten Kapitals I und II gemeinsam 
mit der unter lit. c) beschlossenen Schaffung 
des neuen Bedingten Kapital 2013/I und der un-
ter lit. d) beschlossenen Satzungsänderungen 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass 
zunächst die Aufhebung des Bedingten Kapitals 
I und II eingetragen werden soll und im un-
mittelbaren Anschluss daran die beschlossene 
Schaffung des neuen Bedingten Kapitals 2013/I 
mit der beschlossenen Satzungsänderung ins 
Handelsregister eingetragen werden soll.

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur 
ausgabe von Bezugsrechten auf aktien an der 
aragon aktiengesellschaft (im folgenden auch 
„aktienoptionen“ genannt) an mitglieder des 
vorstands der aragon aktiengesellschaft, mit-
glieder der geschäftsführungen von aragon 
konzerngesellschaften sowie führungskräfte 
und ausgesuchte leistungsträger der aragon 
aktiengesellschaft und ihrer konzerngesell-
schaften (aktienoptionsplan 2013) und die 
schaffung eines Bedingten kapitals zur Bedie-
nung des aktienoptionsplanes der aragon ak-
tiengesellschaft sowie über die entsprechen-
den satzungsänderungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt 
zu beschließen:

(1) Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 26. August 2018 nach 
näherer Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2013 bis 
zu Stück 420.000 Aktienoptionen mit Bezugsrech-
ten auf Aktien der Aragon Aktiengesellschaft mit 
einer Laufzeit von bis zu drei Jahren auszugeben 
mit der Maßgabe, dass jede Aktienoption das 
Recht zum Bezug von einer Aktie der Aragon Ak-
tiengesellschaft gewährt. Die Aktienoptionen sind 
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ausschließlich zum Bezug durch Mitglieder des 
Vorstands der Aragon Aktiengesellschaft, ausge-
wählte Führungskräfte und sonstige Leistungs-
träger der Aragon Aktiengesellschaft sowie zum 
Bezug durch Geschäftsführungsmitglieder und 
ausgewählte Führungskräfte sowie sonstige Lei-
stungsträger von Gesellschaften bestimmt, die im 
Verhältnis zur Aragon Aktiengesellschaft abhän-
gig verbundene Unternehmen im Sinn von §§ 15, 
17 AktG sind (nachfolgend: „Konzerngesellschaf-
ten“). Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglie-
der des Vorstands der Aragon Aktiengesellschaft 
gilt diese Ermächtigung allein für den Aufsichts-
rat. Die Aktienoptionen können auch von einem 
Kreditinstitut übernommen werden mit der Ver-
pflichtung, sie nach Weisung der Aragon Aktien-
gesellschaft an Bezugsberechtigte gemäß Punkt 
a) zu übertragen, die allein zur Ausübung der Be-
zugsrechte berechtigt sind. Ein Bezugsrecht der 
Aktionäre besteht nicht.

Für die Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen 
des Aktienoptionsplans 2013 gelten folgende 
Eckpunkte:

a) Kreis der Bezugsberechtigten

Im Rahmen des Aktienoptionsplans kön-
nen Bezugsrechte auf Aktien der Aragon 
Aktiengesellschaft („Bezugsrechte“) aus-
schließlich an

Mitglieder des Vorstands der Aragon • 
Aktiengesellschaft,

Mitglieder der Geschäftsführun-• 
gen von Aragon-Konzerngesell-
schaften und

ausgewählte Führungskräfte so-• 
wie sonstige Leistungsträger der 
Aragon Aktiengesellschaft und der 
Aragon-Konzerngesellschaften 
ausgegeben werden.

Der genaue Kreis der Berechtigten und die 
Zahl der Ihnen jeweils anzubietenden Be-
zugsrechte wird durch den Aufsichtsrat der 
Aragon Aktiengesellschaft festgelegt, soweit 
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es um ein Angebot von Bezugsrechten an 
den Vorstand geht. In allen übrigen Fällen 
erfolgt die Festlegung durch den Vorstand. 
Soweit Mitglieder der Geschäftsführungen 
und Mitarbeiter von Konzerngesellschaften 
betroffen sind, jedoch in Abstimmung mit 
den für die Vergütung der Bezugsberechtig-
ten jeweils zuständigen Organen.

Insgesamt werden für alle Gruppen zusam-
men während der Laufzeit des Aktienopti-
onsplans bis zum 26. August 2018 maximal 
420.000 Bezugsrechte ausgegeben („Ge-
samtvolumen“). Die Bezugsrechte teilen 
sich wie folgt auf die einzelnen Gruppen 
der Bezugsberechtigten auf:

aa) Mitglieder des Vorstands der Aragon 
Aktiengesellschaft: Maximal 250.000 
Bezugsrechte;

bb) Mitglieder der Geschäftsführungen von 
Aragon-Konzerngesellschaften: Maxi-
mal 100.000 Bezugsrechte;

cc) ausgewählte Führungskräfte sowie 
sonstige Leistungsträger der Ebenen 
unterhalb des Vorstands der Aragon 
Aktiengesellschaft und der Geschäfts-
führungen von Konzerngesellschaften: 
Maximal 70.000 Bezugsrechte.

Über die Ausgabe von Aktienoptionen an Mit-
glieder des Vorstands ist jährlich im Anhang 
des Jahresabschlusses unter Angabe der 
Namen der begünstigten Vorstandsmitglie-
der und der jeweiligen Anzahl der an diese 
ausgegebenen Aktienoptionen zu berichten. 
Dasselbe gilt für die Anzahl der von Mitglie-
dern des Vorstands im jeweils abgelaufenen 
Geschäftsjahr ausgeübten Bezugsrechte aus 
Aktienoptionen, die dabei gezahlten Aus-
übungspreise sowie die Zahl der von Vor-
standsmitgliedern zum Jahresschluss jeweils 
noch gehaltenen Aktienoptionen.

b) Bezugsrecht

Die Aktienoptionen gewähren dem Inhaber 
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das Recht zum Bezug von auf den Inhaber 
lautenden stimmberechtigten Stückaktien 
der Aragon Aktiengesellschaft. Dabei ge-
währt jede Aktienoption das Recht auf den 
Bezug von je einer Aktie der Aragon Aktien-
gesellschaft gegen Zahlung des Ausübungs-
preises nach Buchstabe e) Unterpunkt bb). 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für 
das zum Zeitpunkt der Ausübung des Be-
zugsrechts noch kein Beschluss der Haupt-
versammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist. Die Opti-
onsbedingungen können vorsehen, dass die 
Gesellschaft dem Bezugsberechtigten in Er-
füllung des Bezugsrechts wahlweise anstelle 
von neuen Aktien unter Inanspruchnahme 
des Bedingten Kapitals auch eigene Aktien 
oder einen Barausgleich gewähren kann.

c) Erwerbszeiträume

Die Ausgabe soll in nicht weniger als drei 
Jahrestranchen erfolgen mit der Maßgabe, 
dass keine Tranche mehr als 50 % des Ge-
samtvolumens umfasst.

Die Ausgabe von Bezugsrechten ist ausge-
schlossen jeweils in der Zeit zwischen dem 
Zehnten des letzten Monats eines jeden 
Quartals und dem Tag der nachfolgenden 
Bekanntgabe von den jeweiligen vorläufigen 
Quartalsergebnissen oder Zwischenergeb-
nissen (je einschließlich), wenn es zu der 
tatsächlichen Bekanntgabe entsprechender 
Ergebnisse kommt, sowie in der Zeit zwi-
schen dem Tag der Bekanntgabe des Jah-
resergebnisses eines jeden Jahres und dem 
Tag der ordentlichen Hauptversammlung der 
Aragon Aktiengesellschaft (je einschließlich). 
Die Ausgabe erfolgt aber frühestens erstma-
lig vier Wochen ab dem Tag der Eintragung 
der unten unter Ziff. (2) zu beschließenden 
bedingten Kapitalerhöhung.

Der Tag der Zuteilung der Bezugsrechte 
(„Zuteilungstag“) soll für die jährlichen Tran-
chen konzernweit einheitlich sein und wird, 
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soweit Mitglieder des Vorstands der Aragon 
Aktiengesellschaft betroffen sind, durch den 
Aufsichtsrat, im Übrigen durch den Vorstand 
festgelegt. Als Zuteilungstag gilt der Tag der 
Zuteilung der Option durch das zuständige 
Organ der Aragon Aktiengesellschaft.

d) Laufzeit der Bezugsrechte, Wartezeit, Aus-
übungszeiträume

Bezugsrechte laufen insgesamt sieben Jah-
re ab dem jeweiligen Zuteilungstag.

Sie können erstmals nach Ablauf einer War-
tezeit und dann bis zum Ende der Laufzeit 
ausgeübt werden („Ausübungszeitraum“). 
Die Wartezeit beträgt mindestens vier Jahre 
und beginnt am jeweiligen Zuteilungstag.

Die Ausübung von Bezugsrechten ist ausge-
schlossen jeweils in der Zeit zwischen dem 
Zehnten des letzten Monats eines jeden 
Quartals und dem Tag der nachfolgenden 
Bekanntgabe von den jeweiligen vorläufigen 
Quartalsergebnissen oder Zwischenergeb-
nissen (je einschließlich), wenn es zu der tat-
sächlichen Bekanntgabe entsprechender Er-
gebnisse kommt, sowie in der Zeit zwischen 
dem Tag der Bekanntgabe des Jahresergeb-
nisses eines jeden Jahres und dem Tag der 
ordentlichen Hauptversammlung der Aragon 
Aktiengesellschaft (je einschließlich).

Im Übrigen müssen die Berechtigten die 
Beschränkungen beachten, die aus allge-
meinen Rechtsvorschriften folgen.

e) Weiterer Inhalt der Bezugsrechte, Erfolgs-
ziel und Ausübungspreis

aa) Erfolgsziel

Die Bezugsrechte sollen mit einem absolu-
ten Erfolgsziel ausgestattet sein:

– Absolutes Erfolgsziel

Bedingung für die Ausübung von Bezugs-
rechten ist, dass der Schlusskurs der Aktie 
der Aragon Aktiengesellschaft („Aragon-
Aktie“) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
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im Xetra-Handel oder einem Nachfolgesy-
stem an den letzten 10 Handelstagen vor 
dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts 
den Basispreis gem. Punkt e) bb) um min-
destens 25 % übersteigt.

Ist das Erfolgsziel erreicht, kann jedes Be-
zugsrecht innerhalb seiner Laufzeit unter 
Beachtung der übrigen Planbestimmungen 
ausgeübt werden.

bb) Ausübungspreis

Der Ausübungspreis für eine Aktie der 
Aragon Aktiengesellschaft entspricht dem 
Basispreis. Basispreis ist das arithmeti-
sche Mittel der Schlussauktionspreise der 
Aragon-Aktie im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letz-
ten fünf Börsentagen vor dem jeweiligen 
Zuteilungstag gem. Punkt c), ermittelt auf 
der Basis des arithmetischen Mittels der 
Schlussauktionspreise der Aragon-Aktie im 
Xetra-Handel (oder eines vergleichbaren 
Nachfolgesystems). Liegt der so errechnete 
Ausübungspreis unter dem geringsten Aus-
gabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG, 
ist stattdessen der geringste Ausgabebe-
trag als Ausübungspreis zu zahlen.

f) Ausgabe an Dritte; Nichtübertragbarkeit

Die Bezugsrechte sind nicht übertragbar; 
sie können nur durch den Bezugsberech-
tigten ausgeübt werden. Zulässig ist eine 
Ausgabe an oder Übertragung auf Dritte, 
die die Bezugsrechte treuhänderisch für 
den Berechtigten halten oder verwalten.

Das Bezugsrecht darf nur ausgeübt werden, 
solange der Inhaber in einem ungekündigten 
Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der Ara-
gon Aktiengesellschaft oder einer Konzern-
gesellschaft steht. Abweichend hiervon kön-
nen Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigungserklärung oder - in 
Fällen der nicht kündigungsbedingten Been-
digung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses 
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- im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits- 
oder Dienstverhältnisses die Wartezeit nach 
Punkt d) bereits abgelaufen ist, von dem 
Inhaber unter Berücksichtigung der für eine 
Ausübung nach Punkt d) gesperrten Zeit-
räume noch binnen einer Nachlauffrist von 
drei Monaten nach dem Tag des Zugangs der 
Kündigungserklärung oder der Beendigung 
des Arbeits- oder Dienstleistungsvertrages 
ausgeübt werden. Diese Bezugsrechte erlö-
schen mit Ablauf der Nachlauffrist, sofern sie 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt ausgeübt wor-
den sind. Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigungserklärung oder 
- in Fällen der nicht kündigungsbedingten 
Beendigung des Arbeits- oder Dienstverhält-
nisses - im Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeits- oder Dienstverhältnisses die War-
tezeit nach Punkt d) noch nicht abgelaufen 
ist, erlöschen zu diesem Zeitpunkt. Für den 
Todesfall, den Ruhestand oder das einver-
nehmliche Ausscheiden sowie für Härtefäl-
le können Sonderregelungen vorgesehen 
werden. Dasselbe gilt für den Fall, dass die 
Aragon Aktiengesellschaft Beteiligungen an 
Konzerngesellschaften an Dritte abgibt.

Die Bezugsrechte sind außerdem vererbbar. 
Die Optionsbedingungen können vorsehen, 
dass der oder die Erben des Berechtigten die 
Bezugsrechte nur innerhalb einer gegenüber 
dem üblichen Ausübungszeitraum verkürz-
ten Frist ab dem Erbfall, frühestens jedoch 
nach Ablauf der Wartezeit, ausüben dürfen.

g) Erfüllung des Bezugsrechts

Den Bezugsberechtigten kann angeboten 
werden, an Stelle der Ausgabe von Stück-
aktien der Aragon Aktiengesellschaft aus 
dem hierfür zu schaffenden bedingten Ka-
pital 2013/II wahlweise eigene Aktien der 
Aragon Aktiengesellschaft zu erwerben 
oder einen Barausgleich zu erhalten.

Die Entscheidung, welche Alternative den 
Bezugsberechtigten im Einzelfall angeboten 
wird, trifft der Vorstand im Einvernehmen 
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mit dem Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat al-
lein, wenn es sich bei den Bezugsberech-
tigten um Mitglieder des Vorstands handelt. 
Vorstand und Aufsichtsrat haben sich dabei 
allein vom Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft leiten zu lassen.

Der Barausgleich entspricht dem Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Ausübungs-
preis und dem Schlusskurs der Ara-
gon-Aktie im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) am Tag 
der Ausübung des Bezugsrechts.

h) Weitere Regelungen

Die weiteren Einzelheiten für die Gewährung 
und Erfüllung von Bezugsrechten und die 
weiteren Ausübungsbedingungen werden 
durch den Aufsichtsrat der Aragon Aktienge-
sellschaft festgesetzt, soweit Mitglieder des 
Vorstands der Aragon Aktiengesellschaft be-
troffen sind, und durch den Vorstand, soweit 
es um die Mitarbeiter der Aragon Aktienge-
sellschaft geht. Der Vorstand legt in diesem 
Rahmen auch die konzernweiten Grundsätze 
für den Aktienoptionsplan 2013 fest.

Soweit Mitgliedern von Geschäftsführun-
gen oder Mitarbeitern von Konzerngesell-
schaften Bezugsrechte angeboten werden, 
werden im Rahmen der konzernweit gel-
tenden Grundsätze für den Aktienoptions-
plan 2013 weitere Einzelheiten durch den 
Vorstand der Aragon Aktiengesellschaft in 
Abstimmung mit den für die Bestimmung 
ihrer Vergütung jeweils zuständigen Orga-
nen festgelegt.

Zu den weiteren Regelungen gehören ins-
besondere:

- die Festsetzung der Anzahl von Bezugs-
rechten für einzelne Bezugsberechtigte,

- die Festlegung von Bestimmungen über 
die Durchführung des Optionsplans,

- das Verfahren der Gewährung und Aus-
übung der Bezugsrechte.
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(i) Besteuerung

Sämtliche Steuern und Abgaben, die bei 
der Zuteilung oder der Ausübung der Be-
zugsrechte oder beim Verkauf der Bezugs-
aktien durch die Bezugsberechtigten fällig 
werden, tragen die Bezugsberechtigten.

(2) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 420.000,- durch Ausgabe von bis zu Stück 
420.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stück-
aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundka-
pitals von je EUR 1,- bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2013/II). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Erfüllung von Bezugsrechten aus Akti-
enoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. Au-
gust 2013 von der Gesellschaft im Rahmen des 
Aktienoptionsplans 2013 in der Zeit vom 27. Au-
gust 2013 bis zum 26. August 2018 ausgegeben 
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen ausge-
geben werden und die Inhaber dieser Aktienop-
tionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Ge-
sellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft 
nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien 
gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem beding-
ten Kapital 2013/II erfolgt zu dem gemäß Ziff. (1) 
lit. e, bb festgelegten Ausübungspreis als Ausga-
bebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 
Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss 
der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des 
§ 5 und § 7b der Satzung jeweils entsprechend 
der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen.

(3) Satzungsänderung

Die Satzung der Gesellschaft wird um einen 
neuen § 7b wie folgt ergänzt:

„§ 7b

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weite-
re bis zu EUR 420.000,- durch Ausgabe von bis 
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zu Stück 420.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von je EUR 1,- bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2013/II). Die bedingte Kapi-
talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 
Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 27. August 2013 im Rahmen des Aktienop-
tionsplans 2013 in der Zeit 27. August 2013 bis 
zum 26. August 2018 von der Gesellschaft ausge-
geben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien 
der Gesellschaft Gebrauch machen und die Ge-
sellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte ei-
gene Aktien gewährt. Die aus der Ausübung die-
ser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien 
der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Aus-
übung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des 
§ 5 und § 7b der Satzung jeweils entsprechend 
der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen.“
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Berichte an die Hauptversammlung:

Bericht an die Hauptversammlung zur ausnutzung 
des genehmigten kapitals 2011

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juli 2011 
wurde der Vorstand der Gesellschaft durch Neufassung 
von § 7 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 28. Juli 2016 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals 
um bis zu insgesamt EUR 3.616.658,00 durch ein- oder 
mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.616.658 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). 
Hierbei wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionä-
re zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. 
Der Vorstand wurde weiterhin ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen 
aus dem Genehmigten Kapital 2011 festzulegen.

Das Genehmigte Kapital 2011 ist mit Eintragung im 
Handelsregister der Gesellschaft vom 23. August 2011 
wirksam geworden.

Der Vorstand hat mit Beschlüssen vom 21. März 2013,  
3. April 2013 und 22. Juni 2013 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats vom 21. März  2013, 3. April 2013 und 23. Juni 
2013 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 
EUR 7.233.316,00, das eingeteilt ist in 7.233.316 auf den 
Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, gegen Bar-
einlagen um bis zu EUR 3.616.658,00 durch Ausgabe von 
bis zu 3.616.658 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Ge-
sellschaft von EUR 1,00 je neuer Stückaktie (die „Neuen 
Aktien“) auf bis zu EUR 10.849.974,00 zu erhöhen. Die neu-
en Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnberechtigt.

Den Aktionären wurde das gesetzliche Bezugsrecht in 
Form des mittelbaren Bezugs gewährt. Zur Zeichnung 
und Übernahme der Neuen Aktien wurde die ACON Acti-
enbank AG, München, mit der Maßgabe zugelassen, die 
neuen Aktien den Altaktionären mit Ausnahme eines 
vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Spitzenbetrags zu 
einem Bezugspreis von EUR 2,50 je Aktie im Verhältnis 
2 : 1 zum Bezug (mittelbares Bezugsrecht) anzubieten 
sowie - im Falle einer nicht vollständigen Ausschöpfung 
der Bezugsrechte - sonstigen interessierten Anlegern 
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zum Bezugspreis im Rahmen eines Private Placements 
im Anschluss an das Bezugsangebot zum Erwerb anzu-
bieten und den Emissionserlös - abzüglich des Honorars 
und der Auslagen - an die Gesellschaft abzuführen. Zur 
Zeichnung der neuen Aktien der Kapitalerhöhung wurde 
die ACON Actienbank AG zu einem Ausgabebetrag von 
EUR 1,00 je Aktie zugelassen.

Die Kapitalerhöhung ist am 12. Juli 2013 mit Eintragung 
ihrer Durchführung im Handelsregister der Gesellschaft 
wirksam geworden. Hierdurch hat sich das Grundka-
pital der Gesellschaft durch Ausgabe von insgesamt 
3.616.658 neuen auf den Inhaber lautenden Stückakti-
en auf EUR 10.849.974,00 erhöht.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wurden von 
der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 
je Aktie ausgegeben. Die Gesellschaft hat hierdurch ei-
nen Brutto-Emissionserlös (vor Kosten der Kapitalerhö-
hung) von EUR 9.041.645 erzielt.

Die Kapitalerhöhung erfolgte zum Ausgleich von Kauf-
preisverbindlichkeiten, zum Ausgleich eines Zinssiche-
rungsgeschäfts und zur Stärkung der Eigenmittel.

Eine Aufnahme von Fremdkapital erschien demgegenüber 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalerhöhung 
durch die Ausnutzung des bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2011 bei pflichtgemäßer Ermessensausübung 
nach Ansicht des Vorstands als nicht vorteilhaft.

Nach eingehender Prüfung und Beratung hat sich der 
Vorstand daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum 
Gebrauch der von der Hauptversammlung erteilten Er-
mächtigung im Genehmigten Kapital 2011 entschieden.

schriftlicher Bericht des vorstands an die Haupt-
versammlung zu punkt 6 der tagesordnung

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gem. §§ 71 
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Be-
richt über die Gründe für die in Punkt 6 der Tagesordnung 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
unter teilweiser Einschränkung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechtes der 
Aktionäre, sowie für die vorgeschlagene Ermächtigung zur 
Veräußerung oder Verwendung eigener Aktien, auf einem 
anderen Weg als über die Börse oder unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes erstattet. Der Bericht liegt 



35

vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme 
durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht 
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der 
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft gem. § 71 Abs. 1 Nr. 
8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher Unterneh-
menspraxis zu ermächtigen, bis zum 26. August 2018 
eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % 
des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb 
eigener Aktien kann als Kauf über die Börse oder mittels 
eines öffentlichen Kaufangebots durchgeführt werden.

Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, muss 
die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrech-
tigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen 
werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene 
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung zu erleichtern.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten 
Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.

Die Gesellschaft soll ferner auch die Möglichkeit haben, 
eigene Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen und beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen als Ge-
genleistung anbieten zu können. Der Preis, zu dem eigene 
Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt 
ab. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Preis-
festsetzung an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. 
Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand fort-
laufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der 
Erwerb derartiger Beteiligungen oder Unternehmen gegen 
Gewährung von Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft, 
wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 
Marktposition der Gesellschaft führt oder den Marktein-
tritt in neue Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. 
Um dem Interesse der Veräußerer oder der Gesellschaft 
an einer Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für 
den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge 
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zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es er-
forderlich, sofern nicht auf ein genehmigtes Kapital zurück-
gegriffen werden soll, dass der Vorstand zur Gewährung 
eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-
tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. 
Da das Volumen der eigenen Aktien beschränkt sein wird 
und die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden sollen, 
der sich an dem Börsenkurs orientiert, haben interessierte 
Aktionäre die Möglichkeit, im zeitlichen Zusammenhang mit 
einer zu den vorgenannten Zwecken des Unternehmenszu-
sammenschlusses oder des Unternehmens- oder Beteili-
gungserwerbs erfolgenden Veräußerung von eigenen Akti-
en, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 
wird, Aktien zum Börsenkurs und damit im Wesentlichen 
zu vergleichbaren Konditionen über die Börse hinzu zu 
erwerben. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt 
aus Sicht des Vorstands die vorgeschlagene Veräußerung 
von eigenen Aktien im Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und 
der Aufsichtsrat werden in jedem einzelnen Fall prüfen und 
abwägen, ob der Zusammenschluss oder Erwerb gegen 
Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts im Interesse der Gesellschaft liegt. Konkrete Pläne 
für eine Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit 
nicht.

Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats gegen Barleistung auch unter Ausschluss des 
Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können. Dritte 
könnten institutionelle Investoren sein oder die Aktienver-
äußerung kann zur Erschließung neuer Investorenkreise 
genutzt werden. Voraussetzung für eine solche Veräuße-
rung ist, dass der erzielte Verkaufspreis je Aragon Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die 
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aragon Aktie im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesy-
stem) nicht wesentlich unterschreitet. Durch die Orientie-
rung des Veräußerungspreises am Börsenkurs wird dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getra-
gen. Die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgül-
tigen Veräußerungspreises – unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen 
Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie möglich zu be-
messen. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
ihre Beteiligungsquote durch Kauf von Aragon Aktien über 
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die Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft 
im Interesse der Aktionäre weitere Handlungsspielräume 
eröffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensituatio-
nen auszunutzen. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung die-
ser Ermächtigung bestehen derzeit nicht.

Darüber hinaus sollen die erworbenen eigenen Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und/oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum 
Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden können. 
Um die Abwicklung der Ausgabe von Belegschaftsaktien zu 
erleichtern, soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die 
dafür benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eigener 
Aktien zu beschaffen. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung 
dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht.

Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass 
die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 6 lit. c) Ziff. 
(3) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit anderen 
Aktien, die in direkter oder entsprechender Anwendung 
dieser Vorschrift während der Wirksamkeit der Ermäch-
tigung ausgegeben oder veräußert werden, die Grenze 
von 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Verwen-
dung der eigenen Aktien nicht übersteigt.

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung 
über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.

schriftlicher Bericht des vorstands an die Haupt-
versammlung zu punkt 7 der tagesordnung

Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gem. §§ 186 
Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts er-
stattet. Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung 
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen 
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Er 
wird der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2013 vor. 

Die Satzung der Gesellschaft enthielt in § 7 ein geneh-
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migtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2011), das den 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtig-
te bis zum 28. Juli 2016 das Grundkapital der Gesell-
schaft ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach 
um bis zu insgesamt EUR 3.616.658,00 durch Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Aufgrund der vollständigen Ausnutzung der genannten 
Ermächtigung und um es der Gesellschaft zu ermögli-
chen, flexibel zu reagieren, soll ein neues genehmigtes 
Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) geschaffen werden.

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. 
Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen ausge-
schlossen werden:

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen 
werden, die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt 
werden können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts 
hinsichtlich des Spitzenbetrags würden die technische 
Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des 
Bezugsrechts insbesondere bei der Kapitalerhöhung um 
runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen 
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
Der Vorstand wird jedoch versuchen, die Entstehung von 
Spitzenbeträgen bei den Bezugsrechten zu vermeiden.

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich 
für einen anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 
10 %, bezogen sowohl auf das zum Zeitpunkt dieser Be-
schlussfassung als auch auf das zum Zeitpunkt der Aus-
gabe vorhandene Grundkapital, um die neuen Aktien zu 
einem Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits 
in den Handel einbezogen Aktien nicht wesentlich unter-
schreitet, wobei nicht wesentlich eine Unterschreitung 
des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten zehn 
Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese auf § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG gegründete Ermächtigung erlaubt die rasche 
Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu einem den ak-
tuellen Marktbedingungen möglichst nahe kommenden 
Ausgabebetrag. Bei der Ausnutzung der Ermächtigung 
wird der Vorstand den Abschlag auf den Börsenpreis so 
niedrig bemessen, wie dies nach dem Zeitpunkt der Plat-
zierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. 
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Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den 
Börsenpreis werden auch die Belange der Aktionäre ge-
wahrt. Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung 
ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung 
des Ausgabebetrags erfolgen kann, muss bei der Festset-
zung nicht das Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer 
Bezugsfrist berücksichtigt werden. Die Aktionäre haben 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch 
Kauf von Aragon Aktien über die Börse aufrecht zu erhal-
ten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre 
weitere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfri-
stig günstige Börsensituationen auszunutzen.  

Schließlich kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen insbesondere zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-
len oder Beteiligungen an Unternehmen ausgeschlossen 
werden. Im Falle des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, müs-
sen diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands der 
Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand 
insbesondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung 
der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu 
haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unter-
nehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonsti-
ge Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien 
der Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb eines 
Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung erfor-
dert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vor-
gesehene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit 
gegeben, bei entsprechend sich bietenden Gelegenheiten 
zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote 
reagieren zu können. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Ein-
bringung von Forderungen oder anderen Wirtschaftsgü-
tern. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu 
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des 
relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen 
gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit 
für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vortei-
le wären nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für 
die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, 
bestehen zurzeit nicht.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
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zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft oder 
ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-
ten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer 
Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. 
Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten 
Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungs-
bedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch 
den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht 
in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ih-
nen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht 
zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vor-
stand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2013 unter sorgfältiger Abwägung der 
Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. Bei 
Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand 
und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in 
den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen 
auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktio-
näre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich 
gerechtfertigt und für angemessen.

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig 
prüfen, ob der Einsatz der Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss notwendig und für die Gesellschaft 
von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des Aufsichts-
rats hierfür einholt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013 berichten.

Bericht des vorstands an die Hauptversammlung 
zu punkt 8 und punkt 9 der tagesordnung über 
den Bezugsrechtsausschluss bei der ausgabe von 
Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen 
oder genussrechten gemäß § 221 abs. 4 satz 2 
aktg in verbindung mit § 186 abs. 3 satz 4 und 
abs. 4 satz 2 aktg

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die 
Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 und 9 ge-
mäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für 
die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Ak-
tionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschließen. 
Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Ein-
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berufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräu-
men der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem 
Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Er wird 
der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht.

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Wir schlagen der Hauptversammlung unter Tagesord-
nungspunkt 8 eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Ge-
nussrechten (zusammen „Schuldverschreibungen“) und 
unter Tagesordnungspunkt 9 ein zu deren Bedienung 
vorgesehenes bedingtes Kapital vor. Die Begebung von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumen-
te) kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten 
der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit 
bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalter-
nativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der Rahmen soll 
auf einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibun-
gen von maximal EUR 40.000.000,- und eine Berech-
tigung zum Bezug von bis zu maximal 5.000.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft be-
grenzt werden.

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen oder Genussrechten ermöglicht die Auf-
nahme von Fremdkapital zu attraktiven Konditionen, das 
bei Fälligkeit unter Umständen in Eigenkapital umgewan-
delt wird und so der Gesellschaft erhalten werden kann. 
Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräu-
mung von Wandel- und/oder Optionsrechten auch Wand-
lungs- oder Bezugspflichten zu begründen, erweitert den 
Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsin-
struments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die er-
forderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst 
oder über unter der Leitung der Gesellschaft stehende 
Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) zu plat-
zieren. Die Ermächtigung legt die Grundlagen für die Be-
stimmung des Wandlungs- bzw. Optionspreises fest.

Zur Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrech-
te aus diesen Schuldverschreibungen soll ein entspre-
chendes bedingtes Kapital beschlossen werden.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 
gewähren. Bei einer Platzierung über Konzernunter-
nehmen muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, 
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dass den Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche 
Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu er-
leichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuld-
verschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute 
mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die 
Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugs-
recht zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszu-
schließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungspflich-
ten auf bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der Gesell-
schaft beschränkt. Auf diese Beschränkung auf zehn Pro-
zent des Grundkapitals ist eine anderweitige Ausgabe von 
Aktien gegen Bareinlage oder eine Ausgabe von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten anzurechnen, soweit die-
se unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt. Anzu-
rechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf erworbe-
ne eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wer-
den. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
keine Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
insgesamt für mehr als zehn Prozent des Grundkapitals 
das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mit-
telbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durch 
den Vorstand ausgeschlossen wird. Diese weitergehende 
Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei 
entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungs-
quote möglichst aufrechterhalten wollen.

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugs-
rechts erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige 
Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und 
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bes-
sere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und 
Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Maß-
geblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission 
von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabe-
preis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt wer-
den kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für 
den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden kann. 
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Bei Gewährung eines Bezugsrechts muss dagegen der Be-
zugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröf-
fentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktri-
siko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht 
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Gewährung ei-
nes Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Aus-
übung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 
bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.

Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unter ihrem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten rechnerischen 
Marktwert festgelegt wird, soll dem Schutzbedürfnis der 
Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteils-
besitzes Rechnung getragen werden. Bei einem solchen 
Ausgabepreis der Schuldverschreibungen hätte nämlich 
das Bezugsrecht einen Wert von nahe Null. So ist der 
Schutz der Aktionäre vor einer wirtschaftlichen Verwäs-
serung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Aktio-
nären entsteht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil 
durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten 
möchten, können dies durch einen Zukauf über den Markt 
zu annähernd gleichen Konditionen erreichen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus 
dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der 
Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses er-
geben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen-
beträge erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 
Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionä-
re ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder 
durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die 
Beschränkung auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionä-
re keine nennenswerte Verwässerung.

Der Vorstand soll ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt werden, bei der Ausgabe von Genussrechten, 
die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich oder aktien-
ähnlich sind, also insbesondere keine Teilhabe am Liqui-
dationserlös gewähren und bei denen sich die Höhe der 
Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschus-
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ses, des Bilanzgewinns oder der Dividende richtet, und 
die nicht mit Wandlungs- oder Bezugsrechten verbunden 
sind, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Un-
ter der Prämisse einer obligationsähnlichen Ausgestaltung 
der Genussrechte wird die mitgliedschaftliche Position der 
Aktionäre nicht betroffen; weder das Stimmrecht noch der 
anteilige Dividendenanspruch oder der Anteil am Gesell-
schaftsvermögen würden durch eine bezugsrechtslose 
Genussrechtsemission verändert. Im Falle eines Bezugs-
rechtsausschlusses müssten die Genussrechte zudem ver-
bindlich zu marktgerechten Ausgabebedingungen begeben 
werden, so dass sich diesbezüglich schon kein nennens-
werter Bezugsrechtswert ergäbe. Demgegenüber wird der 
Vorstand durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsaus-
schlusses in die Lage versetzt, ein niedriges Zinsniveau 
bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurz-
fristig für eine Emission zu nutzen. Dadurch ist er in der 
Lage, das Platzierungsrisiko deutlich zu reduzieren. Dage-
gen bestünde bei einer Genussrechtsemission unter Wah-
rung des Bezugsrechts die je nach Marktlage mehr oder 
weniger große Gefahr, dass sich die einmal festgesetzten 
Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzie-
rung am Markt als nicht mehr marktgerecht erweisen. 
Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, die Genussrechte gar 
nicht platzieren zu können, oder aber, diese zu günstig zu 
platzieren. Beides wäre nicht im Interesse der Gesellschaft 
oder ihrer Aktionäre. Um dem Schutzbedürfnis der Aktio-
näre Rechnung zu tragen, wird der Vorstand jedoch im Ein-
zelfall sorgfältig prüfen, ob ein Bezugsrechtsausschluss im 
Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern 
von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder auch von 
mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräu-
men, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflich-
ten zustehen würde. Dadurch wird eine wirtschaftliche 
Schlechterstellung der Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungspflicht) 
vermieden; ihnen wird ein Verwässerungsschutz gewährt, 
der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung der 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung erleich-
tert und der Gesellschaft einen höheren Mittelzufluss er-
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möglicht, weil der Wandlungs- bzw. Optionspreis in diesen 
Fällen nicht ermäßigt oder ein anderweitiger Verwässe-
rungsschutz gewährt zu werden braucht. Die Belastung 
der bisherigen Aktionäre erschöpft sich darin, dass den 
Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Options-
rechten (auch mit Wandlungspflicht) ein Bezugsrecht ge-
währt wird, das ihnen ohnehin zustünde, wenn sie ihre 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bereits ausgeübt 
oder ihre Pflicht zur Wandlung bereits erfüllt hätten. In 
der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der Be-
zugsrechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht.

Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen wer-
den können, um die jeweiligen Finanzinstrumente gegen 
Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung 
soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, diese 
Finanzierungsinstrumente auch im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. 
Dies kann insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen 
praktisch werden. In solchen Fällen bestehen die Verkäufer 
häufig darauf, eine Gegenleistung in anderer Form als Geld 
oder nur Geld zu erhalten. Dann kann es eine interessante 
Alternative darstellen, anstelle oder neben der Gewährung 
von Aktien oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten oder Genussrechte anzu-
bieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und 
erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen.

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachlei-
stungen als auch ein diesbezüglicher Bezugsrechtsaus-
schluss sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn 
der Erwerb des betreffenden Gegenstands im über-
wiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein an-
derweitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich 
oder tatsächlich nicht oder nur zu ungünstigeren Be-
dingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die 
Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigne-
ter Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der 
in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung 
der Aktionäre eingreift. Dem Interesse der Aktionäre 
wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Ge-
sellschaft bei dem Erwerb von Sachleistungen gegen 
die Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von 
Genussrechten und/oder die Ausgabe neuer Aktien ver-
pflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren.
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In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Fle-
xibilität – vorgesehen werden, dass die Gesellschaft einem 
Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Ge-
sellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. 
Das vorgesehene bedingte Kapital dient dazu, die mit den 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verbun-
denen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zu bedienen oder 
Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, 
soweit dafür nicht eigene Aktien eingesetzt werden.

freiwilliger Bericht des vorstand zu punkt 10 der 
tagesordnung

Zu Punkt 10 der Tagesordnung der Hauptversammlung 
am 27. August 2013 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
vor, den Vorstand bzw. soweit der Vorstand betroffen ist, 
den Aufsichtsrat zu ermächtigen, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 26. August 2018 einen Aktienoptionsplan 
2013 zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten 
auf Aktien der Aragon Aktiengesellschaft für Vorstands-
mitglieder, Mitglieder der Geschäftsführungen von Aragon 
Konzerngesellschaften und ausgewählte Führungskräfte 
sowie sonstige Leistungsträger der Aragon Aktiengesell-
schaft und ihrer Konzerngesellschaften aufzulegen. Der 
Vorstand begründet und erläutert diesen Beschlussvor-
schlag in diesem Bericht, der als Bestandteil dieser Ein-
ladung auch in der Hauptversammlung und vom Tag der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung 
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und 
auf Verlangen jedem Aktionär übersandt wird:

Zweck des Aktienoptionsplans:

Die Aragon Aktiengesellschaft steht als international tä-
tiges Unternehmen in einem intensiven Wettbewerb um 
Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Aktienop-
tionspläne sind ein weit verbreiteter, weithin geforderter 
und deshalb unverzichtbarer Bestandteil von modernen 
Vergütungssystemen. Auch in Deutschland ist die Ausgabe 
von Aktienoptionen zum üblichen Bestandteil der Vergü-
tung von Führungskräften geworden. Um ihren Führungs-
kräften und sonstigen Leistungsträgern im Vergleich zum 
Wettbewerb vergleichbar attraktive Rahmenbedingungen 
und zielorientierte Motivationsanreize bieten zu können, 
muss die Aragon Aktiengesellschaft auch über die Möglich-
keit verfügen, Bezugsrechte auf Aktien als Vergütungsbe-
standteil anbieten zu können. Der Aktienoptionsplan 2013 
soll den Vorstand der Gesellschaft, die Geschäftsführun-
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gen der Konzerngesellschaften, ausgewählte Führungs-
kräfte und sonstige Leistungsträger der Gesellschaft und 
der Konzerngesellschaften motivieren, langfristig an der 
Wertsteigerung des Unternehmens zu arbeiten. Durch die 
Gewährung der Aktienoptionen wird für die Führungskräfte 
und sonstigen Leistungsträger ein besonderer Leistungs-
anreiz geschaffen, dessen Maßstab der sich im Kurs der 
Aragon-Aktie widerspiegelnde Wert des Unternehmens ist. 
Dies kommt sowohl den Aktionären als auch den Mitar-
beitern zugute und hilft, die führende Position der Aragon 
Aktiengesellschaft in ihren Kernmärkten zu stärken.

Das derzeitige Vergütungssystem der Aragon Aktienge-
sellschaft sieht keine Aktienoptionen vor. Es besteht im 
Regelfall aus festen Grundvergütungen sowie variablen 
Vergütungsbestandteilen.

Im Einzelnen sieht der Vorschlag für den Aktienoptions-
plan 2013 das Folgende vor:

Der Aktienoptionsplan 2013 soll durch die Ausgabe von 
maximal 420.000 Bezugsrechten auf Aragon-Aktien 
aufgelegt werden. Dieses Volumen ist erforderlich, um 
den berechtigten Personengruppen künftig eine ent-
sprechend den jeweiligen Markterfordernissen wettbe-
werbsfähige Vergütung anbieten zu können. 

Die Aktienoptionen sind ausschließlich zum Bezug durch 
ausgewählte Führungskräfte und Leistungsträger der Ara-
gon Aktiengesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften 
bestimmt. Hierzu gehören die Mitglieder des Vorstands der 
Aragon Aktiengesellschaft, die Mitglieder der Geschäfts-
führungen von Konzerngesellschaften sowie ausgewählte 
Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der Aragon 
Aktiengesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften. Die-
se Führungskräfte und Leistungsträger tragen durch ihre 
Entscheidungen und Leistungen in besonderem Maße zum 
Erfolg der Aragon Aktiengesellschaft bei und leisten einen 
fundamentalen Beitrag zur dauerhaften Steigerung des 
Unternehmenswertes. Der Umfang der den Mitgliedern 
des Vorstands der Aragon Aktiengesellschaft zu gewäh-
renden Aktienoptionen ist nach näherer Maßgabe des Be-
schlussvorschlags begrenzt. Dasselbe gilt für die weiteren 
Gruppen der Teilnehmer am Aktienoptionsplan 2013. 

Die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vor-
stands der Aragon Aktiengesellschaft obliegt ausschließ-
lich dem Aufsichtsrat; der Aufsichtsrat ist insoweit auch für 
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die Festlegung der weiteren Einzelheiten der Bedingungen 
ihrer Ausgabe und Ausgestaltung zuständig. Im Übrigen 
obliegen die Bestimmung der Bezugsberechtigten und des 
Umfangs der ihnen jeweils anzubietenden Aktienoptionen 
sowie die Festlegung der weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und der Ausgestaltung der Aktienoptionen dem Vorstand. 
Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Zuteilung, 
die als Bestandteil der jeweiligen Gesamtvergütung erfol-
gen soll, ausschließlich an den individuellen Leistungen und 
dem Leistungsvermögen der Begünstigten orientieren; so-
weit es um die Zuteilung an Mitglieder des Vorstands geht, 
wird der Aufsichtsrat außerdem die Vorgaben in § 87 AktG 
beachten. 

Über die Ausgabe von Aktienoptionen an Vorstandsmitglie-
der soll zur Herstellung einer höchstmöglichen Transparenz 
jeweils im Anhang des Jahresabschlusses unter Angabe 
der Anzahl der ausgegebenen Rechte und der Namen der 
begünstigten Vorstandsmitglieder berichtet werden. Das-
selbe gilt für die Anzahl der von Mitgliedern des Vorstands 
jeweils ausgeübten Bezugsrechte, die dabei gezahlten Aus-
übungspreise und die Zahl der von Vorstandsmitgliedern 
zum Jahresschluss noch gehaltenen Aktienoptionen. 

Um die technische Abwicklung zu erleichtern, soll die Mög-
lichkeit eröffnet werden, dass die Aktienoptionen auch 
von einem Kreditinstitut übernommen werden können mit 
der Verpflichtung, sie wie beim mittelbaren Bezugsrecht 
nach § 186 Abs. 5 AktG auf Weisung der Gesellschaft an 
die Bezugsberechtigten zu übertragen, die allein zur Aus-
übung der Bezugsrechte berechtigt sind. 

Die Ermächtigung zur Ausgabe der Aktienoptionen soll 
bis zum 26. August 2018 befristet werden. Maximal sol-
len 420.000 Stück Aktienoptionen mit Bezugsrechten 
auf bis zu 420.000 Aktien der Aragon Aktiengesellschaft 
ausgegeben werden. An die Mitglieder des Vorstands der 
Aragon Aktiengesellschaft sollen insgesamt bis zu Stück 
250.000, an die Mitglieder von Geschäftsführungen von 
Konzerngesellschaften der Aragon Aktiengesellschaft 
insgesamt bis zu Stück 100.000 und an ausgewählte 
Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der Aragon 
Aktiengesellschaft sowie ihrer Konzerngesellschaften 
insgesamt bis zu Stück 70.000 ausgegeben werden. 

Die Ausgabe soll in mindestens drei Jahrestranchen er-
folgen mit der Maßgabe, dass keine der Tranchen mehr 
als 50 % des Gesamtvolumens umfassen darf. Auf die 
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Festlegung bestimmter unterjähriger Ausgabezeitpunkte 
mit Ausnahme der für die Ausgabe gesperrten Zeiträume 
soll im Übrigen im Interesse größtmöglicher Flexibilität 
verzichtet werden. 

Zur Erfüllung der Bezugsrechte aus den Aktienoptionen 
soll ein weiteres bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 
2013/II) in Höhe von EUR 420.000,-, eingeteilt in bis zu 
Stück 420.000 Aktien, geschaffen werden. Daneben sieht 
der Beschlussvorschlag vor, dass die Optionsbedingun-
gen der Gesellschaft auch das Recht eröffnen können, in 
Erfüllung von Bezugsrechten eigene Aktien anzudienen. 
Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, vorbehalt-
lich eines entsprechenden Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung zukünftig eigene Aktien auch zu 
dem Zweck zu verwenden, sie den Bezugsberechtigten 
zum Erwerb anzubieten. Damit wird es möglich, einer 
bei Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals etwa ein-
tretenden Verwässerung der ausgegebenen Aktien ent-
gegenzuwirken. Soweit die Gesellschaft von dem Recht 
zur Gewährung eigener Aktien an Bezugsberechtigte 
Gebrauch macht, wird das Bedingte Kapital nicht in An-
spruch genommen. Der Betrag des Bedingten Kapitals 
von EUR 420.000,– entspricht ca. 3,9 % des derzeitigen 
Grundkapitals der Gesellschaft. Dieser Anteil erscheint 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat im Hinblick auf die 
Zahl der möglichen Teilnahmeberechtigten, die Laufzeit 
des Aktienoptionsplan 2013 und die mit ihm verbunde-
nen positiven Auswirkungen als angemessen. 

Das Bezugsrecht aus einer Aktienoption gewährt das 
Recht zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden 
stimmberechtigten Stückaktie der Aragon Aktienge-
sellschaft. Die Gewinnberechtigung dieser Aktien be-
ginnt mit dem Geschäftsjahr, für das zum Zeitpunkt der 
Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-
winns gefasst worden ist. 

Die Ausübung von Bezugsrechten kommt erst nach Ab-
lauf einer Wartezeit in Betracht. Diese beträgt einheit-
lich für alle dem jeweiligen Berechtigten eingeräumten 
Bezugsrechte mindestens vier Jahre. Alsdann kann die 
Ausübung des Bezugsrechts bis zum Ablauf der Laufzeit 
von sieben Jahren, beginnend mit dem jeweiligen Zutei-
lungstag, erfolgen. Die Ausgabe von Bezugsrechten ist 
ausgeschlossen jeweils in der Zeit zwischen dem Zehnten 
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des letzten Monats eines jeden Quartals und dem Tag der 
nachfolgenden Bekanntgabe von den jeweiligen vorläufi-
gen Quartalsergebnissen oder Zwischenergebnissen (je 
einschließlich), wenn es zu der tatsächlichen Bekanntga-
be entsprechender Ergebnisse kommt, sowie in der Zeit 
zwischen dem Tag der Bekanntgabe des Jahresergeb-
nisses eines jeden Jahres und dem Tag der ordentlichen 
Hauptversammlung der Aragon Aktiengesellschaft (je 
einschließlich). Unabhängig hiervon sind die Berechtigten 
verpflichtet, gesetzliche Einschränkungen für die Aus-
übung von Bezugsrechten und den Handel mit Bezugs-
aktien, insbesondere nach den Insiderbestimmungen des 
Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), zu beachten. 

Jedes Bezugsrecht aus einer Aktienoption berechtigt zum 
Bezug von einer Aktie der Aragon Aktiengesellschaft gegen 
Zahlung des Ausübungspreises. Der Ausübungspreis für 
eine Aktie der Aragon Aktiengesellschaft entspricht 100 % 
des arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise der 
Aragon-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
an den letzten fünf Börsentagen vor dem Zuteilungstag. 
Zuteilungstag ist dabei der Tag der Zuteilung der Option 
durch das zuständige Organ der Aragon Aktiengesellschaft 
oder das von ihr für die Abwicklung eingeschaltete Kre-
ditinstitut (Zuteilungstag). Mindestausübungspreis ist in 
jedem Fall der geringste Ausgabebetrag im Sinn von § 9 
Abs. 1 AktG. 

Aus den Aktienoptionen können Bezugsrechte nur ausge-
übt werden, wenn der Kurs der Aragon-Aktie an den letz-
ten zehn Handelstagen an der Frankfurter Wertpapier-
börse vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts aus 
der Aktienoption das arithmetische Mittel der Schluss-
auktionspreise der Aragon-Aktie im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor 
dem jeweiligen Zuteilungstag um mindestens 25 % über-
steigt. Die Bezugsrechte können damit nur ausgeübt wer-
den, wenn der Kurs der Aragon-Aktie - unabhängig von 
kurzfristigen Kursausbrüchen - eine feste Ausübungshür-
de erreicht.

Eine Übertragung der Aktienoptionen ist mit Ausnahme 
des Erbfalls und der Regelung gem. Punkt (1) f) ausge-
schlossen. Die Ausübung des Bezugsrechts setzt voraus, 
dass der Berechtigte sich noch in einem ungekündigten Ar-
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beits- oder Dienstverhältnis mit der Aragon Aktiengesell-
schaft oder einer Konzerngesellschaft der Aragon Aktien-
gesellschaft befindet. Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigungserklärung oder der Beendi-
gung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses die Wartezeit 
bereits abgelaufen ist, können von dem Berechtigten noch 
binnen einer Nachlauffrist von drei Monaten nach dem Tag 
der Kündigung oder Beendigung des Arbeits- oder Dienst-
verhältnisses ausgeübt werden. Die Optionsbedingungen 
können für den Todesfall, den Ruhestand oder das einver-
nehmliche Ausscheiden sowie in Härtefällen Sonderrege-
lungen vorsehen. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Aragon 
Aktiengesellschaft Beteiligungen an Konzerngesellschaften 
an Dritte abgibt. 

Zur weiteren Festlegung der Einzelheiten der Options-
bedingungen und der Ausgabe und der Ausgestaltung 
der Aktienoptionen ist der Vorstand und, soweit Rechte 
an Mitglieder des Vorstands gewährt werden sollen, der 
Aufsichtsrat ermächtigt. 

Der Vorstand ist in Übereinstimmung mit dem Aufsichts-
rat der Überzeugung, dass die vorgeschlagene Ermäch-
tigung zur Auflage des Aktienoptionsprogramms 2013 
in besonderem Maße geeignet ist, einen nachhaltigen 
Leistungsanreiz für die ausgewählten Führungskräfte 
und Leistungsträger der Aragon Aktiengesellschaft und 
ihrer Konzerngesellschaften zu bewirken und damit im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer 
dauerhaften und nachhaltigen Steigerung des Unter-
nehmenswerts beizutragen.
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adressen für die anmeldung zur Hauptversamm-
lung, die Übersendung des anteilsbesitznachwei-
ses und eventuelle gegenanträge bzw. Wahlvor-
schläge

Anmeldungen zur Hauptversammlung und Übersendun-
gen zum Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende 
Adresse zu senden:

Aragon Aktiengesellschaft 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871 
E-Mail: info@c-hv.com

Eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge sind an 
folgende Adresse zu senden:

Aragon Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Kormoranweg 1 
65201 Wiesbaden 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 611 890 575- 99 
E-Mail: ir@aragon.ag

teilnahme an der Hauptversammlung

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Ge-
sellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe 
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der 
Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der 
oben genannten Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Ak-
tionären der Aragon Aktiengesellschaft die Teilnahme 
an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind 
gemäß § 21 der Satzung nur diejenigen Aktionäre be-
rechtigt, die sich unter Vorlage eines besonderen Nach-
weises ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf 
des 20. august 2013 unter der oben genannten Adres-
se anmelden.

Der besondere Nachweis des Aktienbesitzes hat sich 
auf den Beginn des 06. august 2013 (Nachweisstich-
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tag) zu beziehen. Er ist durch Bestätigung über den 
Anteilsbesitz durch das depotführende Institut in Text-
form zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher 
oder englischer Sprache verfasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die 
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Über-
sendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen und empfehlen unseren 
Aktionären, sich alsbald mit ihrem depotführenden In-
stitut in Verbindung zu setzen.

stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversamm-
lung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter 
entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevoll-
mächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Ver-
einigung von Aktionären, ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen grundsätzlich der Textform. 

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kre-
ditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleich-
gestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. 
§ 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Bitte stimmen Sie sich 
daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine diesen gleichgestellten Personen oder 
Institutionen bevollmächtigen wollen, mit diesen über 
eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch 
Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am 
Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige 
Übermittlung des Nachweises an folgende Adresse:

Aragon Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Kormoranweg 1 
65201 Wiesbaden 
Telefax: +49 (0) 611 890 575 - 99 
E-Mail: ir@aragon.ag

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären 
wie schon in den Vorjahren an, von der Gesellschaft 
benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
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bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. Damit der Stimmrechtsver-
treter die überlassenen Vollmachten und Weisungen in 
der Hauptversammlung ausüben kann, müssen diese ihm 
rechtzeitig, spätestens bis zum Ablauf des 26. august 
2013, vorliegen.

Die Aktionäre, die einem Vertreter oder den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine 
Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls zur 
Hauptversammlung rechtzeitig anmelden.

Aktionäre, die einen Vertreter oder die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächti-
gen möchten, werden gebeten zur Erteilung der Voll-
macht das Formular zu verwenden, das die Gesellschaft 
hierfür bereit hält. Auf der Rückseite der Eintrittskarten 
ist die Möglichkeit zur Vollmachterteilung sowie zur Un-
terbevollmächtigung gegeben. Des Weiteren steht den 
Aktionären ein Formular zur Vollmachterteilung auf der 
Webseite der Gesellschaft unter „http://www.aragon.ag 
> Investor Relations > Hauptversammlung“ zum Down-
load zur Verfügung und kann bei der Gesellschaft ko-
stenlos angefordert werden. Weitere Informationen zur 
Stimmrechtsvertretung erhalten die Aktionäre zusam-
men mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen 
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahl-
vorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG machen. Anträge 
und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung 
sind ausschließlich an die vorgenannte Adresse zu rich-
ten. Anders adressierte Anträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tages-
ordnung, die bis zum Ablauf des 12. august 2013 bei 
der Gesellschaft eingehen und die die weiteren Voraus-
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setzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugäng-
lichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden 
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
unter der Internetadresse „http://www.aragon.ag > In-
vestor Relations > Hauptversammlung“ veröffentlicht.

Wiesbaden im Juli 2013

Der Vorstand



56


